
Position Satz
7 500 CZK

für jeden festgestellten Verstoß
10 000 CZK

für jeden festgestellten Verstoß
10 000 CZK

für jeden festgestellten Verstoß

10 000 CZK

für jeden festgestellten Verstoß

10 000 CZK

für jeden festgestellten Verstoß

5 000 CZK
für jeden festgestellten Verstoß

7 500 CZK
für jeden festgestellten Verstoß

7 500 CZK
für jeden festgestellten Verstoß

7 500 CZK

für jeden festgestellten Verstoß

7 500 CZK

für jeden festgestellten Verstoß

2 500 CZK

für jeden festgestellten Verstoß

2 500 CZK

für jeden festgestellten Verstoß

2 000 CZK
für jeden festgestellten Verstoß

2 000 CZK
für jeden festgestellten Verstoß und 

jede nicht verwendete 

Arbeitsschutzausrüstung

2 000 CZK

für jeden festgestellten Verstoß

Fehlende Abgrenzung des Arbeitsbereichs – durch feste 

Absperrungen, Absperrband usw., Bewegung von Arbeitnehmern 

im Arbeitsbereich von Maschinen, Bewegung und Aufenthalt von 

Personen in verbotenen, nicht zugewiesenen Bereichen

Verstoß gegen das Rauchverbot in allen Werken von ŠKODA AUTO

Nichtverwendung persönlicher Schutzausrüstung (z. B. 

Schutzhelme, Warnwesten, Arbeitsschuhe, Schutzbrillen, 

Arbeitshandschuhe etc.)

Verwendung beschädigter (z. B. beschädigte Isolierung) oder nicht 

konformer (z. B. Gerät ohne die entsprechende gültige Prüfung) 

elektrischer Geräte

Verschmutzung oder Beschädigung des Baustellengeländes

Verwendung beschädigter Bindemittel zum Festzurren von Ladung

Falsches Verzurren oder Festbinden der Ladung durch einen 

Arbeiter ohne die erforderliche Qualifikation

Aufgestelltes Gerüst, das nicht den Begleitdokumenten des 

Herstellers entspricht (instabil, ohne Geländer, ohne Schutz vor 

herabfallenden Gegenständen und Materialien etc.), fehlendes 

Gerüstübergabeprotokoll, Gerüsteintrag im Bautagebuch 

Beschädigung oder Unterlassung der Installation von 

Sicherheitseinrichtungen (z. B. Zäune, Einfriedungen usw.), 

Unterlassung der Abdeckung oder Markierung von 

Durchdringungen oder Öffnungen, um herabfallende Gegenstände 

oder herabfallende Gegenstände aus großer Höhe zu verhindern

Nichtteilnahme des Vertreters des Auftragnehmers am 

vereinbarten Termin bei Besichtigung, Koordinationsbesprechung 

etc. (mangelnde Mitwirkung)

Beginn feuergefährdender Arbeiten ohne Bereitstellung von 

Löschmitteln (Wasser, Sand etc.) oder ohne Bereitstellung von 

vorbeugenden Brandschutzwachen während und nach dem 

Schweißen

Bußgeldsatz

Ausübung einer Tätigkeit ohne entsprechende berufliche oder 

medizinische Qualifikation
Alkoholbesitz auf einer Baustelle oder ein positiver 

Atemalkoholtest auf Alkohol oder andere Suchtmittel
Nichtverwendung persönlicher Schutzausrüstung für Arbeiten in 

der Höhe
Nichtinstallierung von Sicherheitsbarrieren (Geländer, Netze usw.), 

um Personen vor Stürzen an Orten zu schützen, an denen die 

Gefahr eines Absturzes besteht


